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Sammelanschrift 
laut Verteiler 
 
 

Wien, am 30. Jänner 2013 
 

Entwurf eines Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes, 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 
Begutachtungsverfahren 
 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie übermittelt in der Anlage den 

Entwurf eines Bundesgesetz, mit dem das Bundesstraßengesetz 1971, das Containersicherheits-

gesetz, das Führerscheingesetz, das Gefahrgutbeförderungsgesetz, das Gelegenheitsverkehrs-

Gesetz 1996, das Güterbeförderungsgesetz 1995, das Kraftfahrliniengesetz, das Straßentunnel-

Sicherheitsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen bei aus-

ländischen Luftfahrzeugen und Luftfahrtunternehmen, das Bundesgesetz über den zwischenstaat-

lichen Luftverkehr 2008, das Schifffahrtsgesetz, das Seeschifffahrtsgesetz, das Eisenbahngesetz 

1957, das Postmarktgesetz, das Telekommunikationsgesetz 2003, das Amateurfunkgesetz 1998, 

das Funker-Zeugnisgesetz 1998 sowie das Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunika-

tionsendeinrichtungen geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bun-

desministerium für Verkehr, Innovation und Technologie), mit dem Ersuchen um Stellungnahme 

per E-Mail an die Adresse pr3@bmvit.gv.at bis längstens 

 

13. Februar 2013. 

 

Sollte bis zum oben angegebenen Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, so darf ange-

nommen werden, dass gegen den vorliegenden Entwurf keine Bedenken bestehen. 
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Der Entschließung des Nationalrates anlässlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungsge-

setzes, BGBl. Nr. 178/1961, entsprechend, werden die begutachtenden Stellen ersucht, die Stel-

lungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln, und zwar – bei Vorhandensein der 

technischen Möglichkeit hierzu – im Wege elektronischer Post an die Adresse begutachtungsver-

fahren@parlament.gv.at und davon in der Stellungnahme Mitteilung zu machen. 

 

Die Aussendung dient gleichzeitig als Übermittlung im Sinne des Art. 1 der Vereinbarung zwischen 

dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen 

künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999, anzusehen ist. 

 

Die Bundesländer werden ersucht, mitzuteilen, ob mit einer Zustimmung des jeweiligen Landes 

gemäß Art. 131 Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes (in der Fassung des BGBl. I Nr. 

51/2012) gerechnet werden darf, da der Entwurf in § 32a BStG 1971, § 35 Abs. 1 GGBG, § 13a 

STSG sowie in §§ 78 Abs. 2 und 84 Abs. 2 Eisenbahngesetz in Angelegenheiten der Vollziehung 

des Bundes, die nicht unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden, die Zuständigkeit des 

Bundesverwaltungsgerichtes vorsieht. 

 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, dass gegenständlicher Entwurf im Rechtsinforma-

tionssystem des Bundes elektronisch verfügbar ist (http://ris.bka.gv.at/) bzw. auf der Ressortho-

mepage (http://www.bmvit.gv.at/ministerium/begutachtungsverfahren/index.html) abgerufen wer-

den kann.  

 

 

 

 

 

 

 
Für die Bundesministerin: 
Mag. Michael Luczensky 

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):
Mag. Michael Luczensky

Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 7408
E-Mail: michael.luczensky@bmvit.gv.at

3 Beilagen 
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